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(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind:

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne

Verbraucher, wenn sie ohne Diskrimi-

nierung nach der Herkunft der Waren

gewährt werden;

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden,

die durch Naturkatastrophen oder sons-

tige außergewöhnliche Ereignisse ent-

standen sind;

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter,

durch die Teilung Deutschlands betrof-

fener Gebiete der Bundesrepublik

Deutschland, soweit sie zum Ausgleich

der durch die Teilung verursachten

wirtschaftlichen Nachteile erforderlich

sind.

(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind:

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne

Verbraucher, wenn sie ohne Diskrimi-

nierung nach der Herkunft der Waren

gewährt werden;

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden,

die durch Naturkatastrophen oder sons-

tige außergewöhnliche Ereignisse ent-

standen sind;

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter,

durch die Teilung Deutschlands betrof-

fener Gebiete der Bundesrepublik

Deutschland, soweit sie zum Ausgleich

der durch die Teilung verursachten wirt-

schaftlichen Nachteile erforderlich sind.

d) Beihilfen zur Förderung der Ent-

wicklung gewisser Wirtschaftszweige

oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie

die Handelsbedingungen nicht in ei-

ner Weise verändern, die dem ge-

meinsamen Interesse spürbar zuwi-

derläuft;



(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar kön-

nen angesehen werden:

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaft-

lichen Entwicklung von Gebieten, in

denen der Lebensstandard außerge-

wöhnlich niedrig ist oder eine erhebli-

che Unterbeschäftigung herrscht;

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vor-

haben von gemeinsamem europäischem

Interesse oder zur Behebung einer be-

trächtlichen Störung im Wirtschaftsle-

ben eines Mitgliedstaats;

c) Beihilfen zur Förderung der Entwick-

lung gewisser Wirtschaftszweige oder

Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Han-

delsbedingungen nicht in einer Weise

verändern, die dem gemeinsamen Inte-

resse zuwiderläuft;

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und

der Erhaltung des kulturellen Erbes,

soweit sie die Handels- und Wettbe-

werbsbedingungen in der Union nicht in

einem Maß beeinträchtigen, das dem

gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

e) sonstige Arten von Beihilfen, die durch

vom Rat auf Vorschlag der Kommission

angenommene Europäische Verordnun-

gen oder Beschlüsse bestimmt werden.

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar kön-

nen angesehen werden:

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaft-

lichen Entwicklung von Gebieten, in

denen der Lebensstandard außerge-

wöhnlich niedrig ist oder eine erhebli-

che Unterbeschäftigung herrscht;

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vor-

haben von gemeinsamem europäischem

Interesse oder zur Behebung einer be-

trächtlichen Störung im Wirtschaftsle-

ben eines Mitgliedstaats;

c)  Beihilfen zur Förderung der Entwick-

lung gewisser Wirtschaftszweige oder

Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Han-

delsbedingungen nicht in einer Weise

verändern, die dem gemeinsamen Inte-

resse zuwiderläuft;

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und

der Erhaltung des kulturellen Erbes,

soweit sie die Handels- und Wettbe-

werbsbedingungen in der Union nicht in

einem Maß beeinträchtigen, das dem

gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

e) sonstige Arten von Beihilfen, die durch

vom Rat auf Vorschlag der Kommission

angenommene Europäische Verordnun-

gen oder Beschlüsse bestimmt werden.



Begründung:

Angesichts der begrenzten finanziellen Möglichkeiten der EU müssen die Spielräume der Mitglied-

staaten zur Gestaltung einer eigenständigen Strukturpolitik erweitert werden. Hierzu sollte Arti-

kel III-53 Absatz 3 Buchstabe c dahingehend geändert und in Artikel III-53 Absatz 2 verschoben

werden, dass Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirt-

schaftsgebiete generell mit dem Binnenmarkt vereinbar sind, soweit sie die Handelsbedingungen

nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse „spürbar“ zuwiderläuft.


